
 

S.05.01 — Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsberei
chen 

Allgemeine Bemerkungen 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die vierteljährliche und die jährliche Übermitt
lung von Informationen für einzelne Unternehmen. 

Dieser Meldebogen ist aus Sicht der Rechnungslegung auszufüllen, d. h. nach 
nationalen Rechnungslegungsvorschriften („GAAP“) oder nach IFRS-Rechnungs
legungsstandards, sofern diese als nationale GAAP anerkannt sind, jedoch unter 
Verwendung der in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 für 
Solvabilität II („SII“) definierten Geschäftsbereiche. Dabei verwenden die Unter
nehmen den Ansatz und die Bewertungsgrundlage aus dem veröffentlichten Ab
schluss; ein erneuter Ansatz oder eine erneute Bewertung ist nicht erforderlich. 
Dieser Meldebogen bezieht sich auf den Zeitraum vom Beginn des Berichts
zeitraums bis zum Berichtstermin ►M2 , außer für die Einstufung in Invest
mentverträge und Versicherungsverträge, soweit diese im Abschluss enthalten ist. 
In diesem Meldebogen sind alle Versicherungsgeschäfte aufzunehmen, und zwar 
unabhängig von einer möglicherweise im Abschluss enthaltenen abweichenden 
Einstufung in Investmentverträge und Versicherungsverträge. ◄ 

ELEMENT HINWEISE 

Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

C0010 bis 
C0120/R0110 

Gebuchte Prämien — 
brutto — Direktver
sicherungsgeschäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig gewordenen 
Beiträge aus dem Direktversicherungsgeschäft, unabhängig davon, ob sich 
diese Beiträge ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeit
raum ◄ beziehen. 

C0010 bis 
C0120/R0120 

Gebuchte Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig gewordenen 
Beiträge aus dem in Rückdeckung übernommenen proportionalen Versiche
rungsgeschäft, unabhängig davon, ob sich diese Beiträge ganz oder teilweise 
auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0130 bis 
C0160/R0130 

Gebuchte Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes nichtproportiona
les Geschäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig gewordenen 
Beiträge aus dem in Rückdeckung übernommenen nichtproportionalen Ver
sicherungsgeschäft, unabhängig davon, ob sich diese Beiträge ganz oder teil
weise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0010 bis 
C0160/R0140 

Gebuchte Prämien — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge an Rückversicherer 
abgegebenen Beträge, unabhängig davon, ob sich diese Beträge ganz oder 
teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0010 bis 
C0160/R0200 

Gebuchte Prämien — 
netto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Die „gebuchten Nettobeiträge“ stellen die Summe aus dem Direkt
versicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft 
dar, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Be
trag. 

C0010 bis 
C0120/R0210 

Verdiente Prämien — 
brutto — Direktver
sicherungsgeschäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge für das Direktversicherungsgeschäft. 

▼B 

02015R2450 — DE — 15.12.2017 — 002.001 — 530

ckloss
Texteingabe
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ELEMENT HINWEISE 

C0010 bis 
C0120/R0220 

Verdiente Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge für das in Rückdeckung übernommene propor
tionale Versicherungsgeschäft. 

C0130 bis 
C0160/R0230 

Verdiente Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes nichtproportiona
les Geschäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge für das in Rückdeckung übernommene nichtpro
portionale Versicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0160/R0240 

Verdiente Prämien — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe des Anteils der Rückversicherer an den „gebuchten Brut
tobeiträgen“ abzüglich der Veränderung des Anteils der Rückversicherer an 
den Beitragsüberträgen. 

C0010 bis 
C0160/R0300 

Verdiente Prämien — 
netto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge bezogen auf die Summe des Direktversiche
rungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts, vermin
dert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 

C0010 bis 
C0120/R0310 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
brutto — Direktver
sicherungsgeschäft 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Versiche
rungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstellung für 
Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraum ◄ im Zusammen
hang mit Versicherungsverträgen aus dem Direktversicherungsgeschäft. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0120/R0320 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Versiche
rungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstellung für 
Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im Zusammen
hang mit Versicherungsverträgen aus dem in Rückdeckung übernommenen 
proportionalen Bruttogeschäft. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0130 bis 
C0160/R0330 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes nichtproportiona
les Geschäft 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Versiche
rungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstellung für 
Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im Zusammen
hang mit Versicherungsverträgen aus dem in Rückdeckung übernommenen 
nichtproportionalen Bruttogeschäft. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0160/R0340 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Anteil der Rückversiche
rer an der Summe der für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen und 
der Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010 bis 
C0160/R0400 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
netto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum gemäß 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Aufwendungen für Versicherungsfälle 
sind die Summe der für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Ver
änderung der Rückstellungen für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichts
zeitraums ◄, bezogen auf die Summe des Direktversicherungsgeschäfts und des in 
Rückdeckung übernommenen Geschäfts, vermindert um den an Rückversiche
rungsunternehmen abgegebenen Betrag. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Bewegung 
der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0120/R0410 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — brutto — Di
rektversicherungs
geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger versicherungs
technischer Rückstellungen für das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versicherungstech
nischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein positiver Wert 
auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sonstigen versicherungs
technischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), ist hier ein negativer 
Wert auszuweisen. ◄ 

C0010 bis 
C0120/R0420 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — brutto — in 
Rückdeckung über
nommenes proportio
nales Geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger versicherungs
technischer Rückstellungen für das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Bruttogeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versicherungstech
nischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein positiver Wert 
auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sonstigen versicherungs
technischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), ist hier ein negativer Wert 
auszuweisen. ◄ 

C0130 bis 
C0160/R0430 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — brutto — in 
Rückdeckung über
nommenes nichtpro
portionales Geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger versicherungs
technischer Rückstellungen für das in Rückdeckung übernommene nichtproportio
nale Bruttogeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versicherungstech
nischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein positiver Wert 
auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sonstigen versicherungs
technischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), ist hier ein negativer 
Wert auszuweisen. ◄ 

C0010 bis 
C0160/R0440 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — Anteil der 
Rückversicherer 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger versiche
rungstechnischer Rückstellungen für die an Rückversicherungsunternehmen ab
gegebenen Beträge. 
►M2 Ist die Veränderung negativ, ist hier ein positiver Wert auszuweisen, ist 
die Veränderung positiv, ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0010 bis 
C0160/R0500 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — netto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Der Nettobetrag der Veränderung sons
tiger versicherungstechnischer Rückstellungen ergibt sich aus der Summe des Di
rektversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts, ver
mindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versicherungstech
nischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein positiver Wert 
auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sonstigen versicherungs
technischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), ist hier ein negativer Wert 
auszuweisen. ◄ 

C0010 bis 
C0160/R0550 

Angefallene Aufwen
dungen 

Alle periodengerecht zugeordneten versicherungstechnischen Aufwendungen 
des Unternehmens im Berichtszeitraum. 

C0010 bis 
C0120/R0610 

Verwaltungsaufwen
dungen — brutto — 
Direktversicherungs
geschäft 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des ►M2 Berichtszeit
raums ◄, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick auf Rückver
sicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwaltungsaufwendungen 
beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick auf einen spezifischen Ver
sicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese Kosten entstehen beispielsweise 
durch die Erstellung von Beitragsrechnungen, den regelmäßigen Versand von In
formationen an Versicherungsnehmer und die Bearbeitung von Policenänderungen 
(z. B. Umwandlungen oder Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendun
gen stehen zwar unmittelbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, ent
stehen jedoch im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen 
Versicherungsvertrag erstrecken, beispielsweise Gehaltszahlungen an das für die 
Policenverwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010 bis 
C0120/R0620 

Verwaltungsaufwen
dungen — brutto — 
in Rückdeckung 
übernommenes pro
portionales Geschäft 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise Gehaltszahlungen an das für die Policen
verwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0130 bis 
C0160/R0630 

Verwaltungsaufwen
dungen — brutto — 
in Rückdeckung 
übernommenes nicht
proportionales Ge
schäft 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise Gehaltszahlungen an das für die Policen
verwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene nichtpropor
tionale Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0160/R0640 

Verwaltungsaufwen
dungen — Anteil der 
Rückversicherer 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise Gehaltszahlungen an das für die Policen
verwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 
Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 

C0010 bis 
C0160/R0700 

Verwaltungsaufwen
dungen — netto 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise Gehaltszahlungen an das für die Policen
verwaltung zuständige Personal. 
Die Netto-Verwaltungsaufwendungen beziehen sich auf die Summe aus dem 
Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Ge
schäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen 
Betrag. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010 bis 
C0120/R0710 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
brutto –Direktver
sicherungsgeschäft 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0120/R0720 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0130 bis 
C0160/R0730 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene nichtpropor
tionale Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0160/R0740 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 

C0010 bis 
C0160/R0800 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
netto 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf die Netto-Aufwendungen für Anlageverwaltung. 

Die Netto-Aufwendungen für Anlageverwaltung beziehen sich auf die 
Summe aus dem Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung über
nommenen Geschäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen 
abgegebenen Betrag. 
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C0010 bis 
C0120/R0810 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— brutto — Direkt
versicherungsgeschäft 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Der Betrag bezieht sich auf das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0120/R0820 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— brutto — in 
Rückdeckung über
nommenes proportio
nales Geschäft 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Brutto-Versicherungsgeschäft. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

C0130 bis 
C0160/R0830 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— brutto — in 
Rückdeckung über
nommenes nichtpro
portionales Geschäft 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene nichtpropor
tionale Brutto-Versicherungsgeschäft. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0160/R0840 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— Anteil der Rück
versicherer 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 
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C0010 bis 
C0160/R0900 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— netto 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Die Netto-Aufwendungen für Schadensregulierung beziehen sich auf die 
Summe aus dem Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung über
nommenen Geschäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen 
abgegebenen Betrag. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

C0010 bis 
C0120/R0910 

Abschlusskosten — 
brutto — Direktver
sicherungsgeschäft 

Abschlusskosten sind Kosten, einschließlich Verlängerungsaufwendungen, 
die auf der Ebene des einzelnen Versicherungsvertrags anfallen und dem 
Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. Hierunter fallen Provisi
onskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die Zeichnung und die Initiie
rung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. Auch Bewegungen abge
grenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Definition gilt entsprechend 
auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Der Betrag bezieht sich auf das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0120/R0920 

Abschlusskosten — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Abschlusskosten sind Kosten, einschließlich Verlängerungsaufwendungen, 
die auf der Ebene des einzelnen Versicherungsvertrags anfallen und dem 
Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. Hierunter fallen Provisi
onskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die Zeichnung und die Initiie
rung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. Auch Bewegungen abge
grenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Definition gilt entsprechend 
auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0130 bis 
C0160/R0930 

Abschlusskosten — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes nichtproportiona
les Geschäft 

Abschlusskosten sind Kosten, einschließlich Verlängerungsaufwendungen, 
die auf der Ebene des einzelnen Versicherungsvertrags anfallen und dem 
Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. Hierunter fallen Provisi
onskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die Zeichnung und die Initiie
rung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. Auch Bewegungen abge
grenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Definition gilt entsprechend 
auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene nichtpropor
tionale Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0160/R0940 

Abschlusskosten — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Abschlusskosten sind Kosten, einschließlich Verlängerungsaufwendungen, 
die auf der Ebene des einzelnen Versicherungsvertrags anfallen und dem 
Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. Hierunter fallen Provisi
onskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die Zeichnung und die Initiie
rung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. Auch Bewegungen abge
grenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Definition gilt entsprechend 
auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 
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C0010 bis 
C0160/R1000 

Abschlusskosten — 
netto 

►M1 Abschlusskosten sind Kosten, einschließlich Verlängerungsaufwendun
gen, die auf der Ebene des einzelnen Versicherungsvertrags anfallen und dem 
Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. Hierunter fallen Provisi
onskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die Zeichnung und die Initiie
rung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. Auch Bewegungen abge
grenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Definition gilt entsprechend 
auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Die Netto-Abschlusskosten beziehen sich auf die Summe aus dem Direkt
versicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft, 
vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Be
trag. ◄ 

C0010 bis 
C0120/R1010 

Gemeinkosten — 
brutto — Direktver
sicherungsgeschäft 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 

Der Betrag bezieht sich auf das Brutto-Direktversicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0120/R1020 

Gemeinkosten — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes proportionales 
Geschäft 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene proportionale 
Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0130 bis 
C0160/R1030 

Gemeinkosten — 
brutto — in Rück
deckung übernomme
nes nichtproportiona
les Geschäft 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 

Der Betrag bezieht sich auf das in Rückdeckung übernommene nichtpropor
tionale Brutto-Versicherungsgeschäft. 

C0010 bis 
C0160/R1040 

Gemeinkosten — An
teil der Rückversiche
rer 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 
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C0010 bis 
C0160/R1100 

Gemeinkosten — 
netto 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 

Die Netto-Gemeinkosten beziehen sich auf die Summe aus dem Direktver
sicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft, ver
mindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 

C0200/ 
R0110–R1100 

Gesamt Gesamtsumme der verschiedenen Elemente für alle Geschäftsbereiche. 

C0200/R1200 Sonstige Aufwendun
gen 

Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen, die nicht unter die vor
genannten Aufwendungen fallen und nicht nach Geschäftsbereichen aufgeteilt 
werden. 

Nicht versicherungstechnische Aufwendungen wie Steuern, Zinsaufwendun
gen, Verluste aus Veräußerungen usw. sind hier nicht einzubeziehen. 

C0200/R1300 Gesamtaufwendungen Betrag aller versicherungstechnischen Aufwendungen 

Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

C0210 bis 
C0280/R1410 

Gebuchte Prämien — 
brutto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig gewordenen 
Beiträge aus dem Bruttogeschäft, unabhängig davon, ob sich diese Beiträge 
ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

Beinhaltet sowohl das Direktversicherungsgeschäft als auch das Rückver
sicherungsgeschäft. 

C0210 bis 
C0280/R1420 

Gebuchte Prämien — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge an Rückversicherer 
abgegebenen Beträge, unabhängig davon, ob sich diese Beträge ganz oder 
teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0210 bis 
C0280/R1500 

Gebuchte Prämien — 
netto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Die „gebuchten Nettobeiträge“ stellen die Summe aus dem Direkt
versicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft 
dar, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Be
trag. 

C0210 bis 
C0280/R1510 

Verdiente Prämien — 
brutto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge für das Direktversicherungsgeschäft und das in 
Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0210 bis 
C0280/R1520 

Verdiente Prämien — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für verdiente Prämien aus Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwend
bar: Anteil der Rückversicherer an den „gebuchten Bruttobeiträgen“ abzüg
lich der Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Beitragsüber
trägen. 

C0210 bis 
C0280/R1600 

Verdiente Prämien — 
netto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Veränderung 
der Brutto-Beitragsüberträge bezogen auf die Summe des Direktversiche
rungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts, vermin
dert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 
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C0210 bis 
C0280/R1610 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
brutto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG: Summe der für Versicherungsfälle geleisteten 
Zahlungen und der Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle 
während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im Zusammenhang mit Versiche
rungsverträgen aus dem Direktversicherungsgeschäft und dem Rückversiche
rungsgeschäft. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0210 bis 
C0280/R1620 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG: Anteil der Rückversicherer an der Summe der 
für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rück
stellung für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0210 bis 
C0280/R1700 

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle — 
netto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum ge
mäß Richtlinie 91/674/EWG: Aufwendungen für Versicherungsfälle sind die 
Summe der für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Verände
rung der Rückstellungen für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichts
zeitraums ◄, bezogen auf die Summe des Direktversicherungsgeschäfts und 
des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts, vermindert um den an Rück
versicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die Be
wegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0210 bis 
C0280/R1710 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — brutto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger versiche
rungstechnischer Rückstellungen für Versicherungsverträge aus dem Direkt
versicherungsgeschäft und dem Rückversicherungsgeschäft (brutto). 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sons
tigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), 
ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0210 bis 
C0280/R1720 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — Anteil der 
Rückversicherer 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Anteil der Rückversicherer an der 
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen. 
►M2 Ist die Veränderung negativ, ist hier ein positiver Wert auszuweisen, 
ist die Veränderung positiv, ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0210 bis 
C0280/R1800 

Veränderung sonstiger 
versicherungstech
nischer Rückstellun
gen — netto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne der 
Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderungen sonstiger ver
sicherungstechnischer Nettorückstellungen bezogen auf die Summe des Di
rektversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Ge
schäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen 
Betrag. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der sons
tigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust führt), 
ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0210 bis 
C0280/R1900 

Angefallene Aufwen
dungen 

Alle periodengerecht zugeordneten versicherungstechnischen Aufwendungen 
des Unternehmens im Berichtszeitraum. 

C0210 bis 
C0280/R1910 

Verwaltungsaufwen
dungen — brutto 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des ►M2 Berichts
zeitraums ◄, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusam
menhang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hin
blick auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Ver
waltungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hin
blick auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), 
diese Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrech
nungen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsneh
mer und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise durch Gehaltszahlungen an das für die 
Policenverwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf das Direktversicherungs- und das Rückversiche
rungsgeschäft, brutto. 
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C0210 bis 
C0280/R1920 

Verwaltungsaufwen
dungen — Anteil der 
Rückversicherer 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise durch Gehaltszahlungen an das für die 
Policenverwaltung zuständige Personal. 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 
Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 

C0210 bis 
C0280/R2000 

Verwaltungsaufwen
dungen — netto 

Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens während des Berichtszeit
raums, periodengerecht zugeordnet werden Aufwendungen im Zusammen
hang mit der Policenverwaltung einschließlich Aufwendungen im Hinblick 
auf Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften. Manche Verwal
tungsaufwendungen beziehen sich unmittelbar auf Tätigkeiten im Hinblick 
auf einen spezifischen Versicherungsvertrag (z. B. Fortführungskosten), diese 
Kosten entstehen beispielsweise durch die Erstellung von Beitragsrechnun
gen, den regelmäßigen Versand von Informationen an Versicherungsnehmer 
und die Bearbeitung von Policenänderungen (z. B. Umwandlungen oder 
Wiederauffüllungen). Andere Verwaltungsaufwendungen stehen zwar unmit
telbar mit Versicherungstätigkeiten im Zusammenhang, entstehen jedoch im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die sich auf mehr als einen Versicherungs
vertrag erstrecken, beispielsweise durch Gehaltszahlungen an das für die 
Policenverwaltung zuständige Personal. 
Der Betrag bezieht sich auf die Netto-Verwaltungsaufwendungen. 

Die Netto-Verwaltungsaufwendungen beziehen sich auf die Summe aus dem 
Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Ge
schäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen 
Betrag. 

C0210 bis 
C0280/R2010 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
brutto 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 
Der Betrag bezieht sich auf das Direktversicherungs- und das Rückversiche
rungsgeschäft, brutto. 

C0210 bis 
C0280/R2020 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 
Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0210 bis 
C0280/R2100 

Aufwendungen für 
Anlageverwaltung — 
netto 

Aufwendungen für Anlageverwaltung werden für gewöhnlich nicht auf der 
Ebene einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Ebene eines Portfo
lios von Versicherungsverträgen zugewiesen. Aufwendungen für Anlagever
waltung entstehen beispielsweise durch die Aktenhaltung der Anlageportfo
lios, die Gehälter der für Anlagen zuständigen Mitarbeiter, Honorare für 
externe Berater, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 
(d. h. dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus dem Portfolio) und 
gelegentlich auch durch Entgelte für Depotdienstleistungen. 
Der Betrag bezieht sich auf die Netto-Aufwendungen für Anlageverwaltung. 

Die Netto-Aufwendungen für Anlageverwaltung beziehen sich auf die 
Summe aus dem Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung über
nommenen Geschäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen 
abgegebenen Betrag. 

C0210 bis 
C0280/R2110 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— brutto 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 

Der Betrag bezieht sich auf das Direktversicherungs- und das Rückversiche
rungsgeschäft, brutto 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 

C0210 bis 
C0280/R2120 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— Anteil der Rück
versicherer 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 
Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 
Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 

C0210 bis 
C0280/R2200 

Aufwendungen für 
Schadensregulierung 
— netto 

Aufwendungen für Schadensregulierung sind Aufwendungen, die im Zuge 
der Bearbeitung und Aufklärung von Versicherungsfällen entstehen, ein
schließlich Gebühren für Juristen und Gutachter sowie interne Kosten für 
die Bearbeitung von Schadenszahlungen. Einige dieser Aufwendungen kön
nen einzelnen Versicherungsfällen zugeordnet werden (z. B. Gebühren für 
Juristen und Gutachter), andere entstehen durch Tätigkeiten, die sich auf 
mehr als einen Versicherungsfall beziehen (z. B. die Gehälter der Mitarbeiter 
der Schadenabteilung). 
Die Netto-Aufwendungen für Schadensregulierung beziehen sich auf die 
Summe aus dem Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung über
nommenen Geschäft, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen 
abgegebenen Betrag. 
Eingeschlossen ist die Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulie
rungsaufwendungen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0210 bis 
C0280/R2210 

Abschlusskosten — 
brutto 

Abschlusskosten sind Kosten, die auf der Ebene des einzelnen Versicherungs
vertrags anfallen und dem Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. 
Hierunter fallen Provisionskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die 
Zeichnung und die Initiierung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. 
Auch Bewegungen abgegrenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Defini
tion gilt entsprechend auch für Rückversicherungsunternehmen. 
Der Betrag bezieht sich auf das Direktversicherungs- und das Rückversiche
rungsgeschäft, brutto. 

C0210 bis 
C0280/R2210 

Abschlusskosten — 
Anteil der Rückver
sicherer 

Abschlusskosten sind Kosten, die auf der Ebene des einzelnen Versicherungs
vertrags anfallen und dem Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. 
Hierunter fallen Provisionskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die 
Zeichnung und die Initiierung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. 
Auch Bewegungen abgegrenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Defini
tion gilt entsprechend auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 
Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 

C0210 bis 
C0280/R2300 

Abschlusskosten — 
netto 

Abschlusskosten sind Kosten, die auf der Ebene des einzelnen Versicherungs
vertrags anfallen und dem Unternehmen durch dessen Ausstellung entstehen. 
Hierunter fallen Provisionskosten sowie die Kosten für den Verkauf, die 
Zeichnung und die Initiierung eines ausgestellten Versicherungsvertrags. 
Auch Bewegungen abgegrenzter Abschlusskosten fallen darunter. Die Defini
tion gilt entsprechend auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Die Netto-Abschlusskosten beziehen sich auf die Summe aus dem Direkt
versicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft, 
vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 

C0210 bis 
C0280/R2310 

Gemeinkosten — 
brutto 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 
Der Betrag bezieht sich auf das Direktversicherungs- und das Rückversiche
rungsgeschäft, brutto. 

C0210 bis 
C0280/R2320 

Gemeinkosten — An
teil der Rückversiche
rer 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 
Der Betrag bezieht sich auf den Anteil der Rückversicherer. 

Der Anteil der Rückversicherer ist grundsätzlich nach Ausgabenarten auf
zuschlüsseln, falls dies nicht möglich ist, ist er unter den Abschlusskosten 
auszuweisen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0210 bis 
C0280/R2400 

Gemeinkosten — 
netto 

Unter die Gemeinkosten fallen die Gehälter der Geschäftsführer, Kosten für 
die Rechnungsprüfung und regelmäßige Betriebskosten, d. h. Strom-, Miet- 
und IT-Kosten. Außerdem fallen darunter Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Erschließung neuer Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, 
der Werbung für Versicherungsprodukte und der Optimierung interner Ab
läufe, beispielsweise Investitionen in unterstützende Systeme für das 
Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft (z. B. der Erwerb neuer 
IT-Systeme und die Entwicklung neuer Software). 
Die Netto-Gemeinkosten beziehen sich auf die Summe aus dem Direktver
sicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft, ver
mindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebenen Betrag. 

C0300/ 
R1410–R2400 

Gesamt Gesamtsumme der verschiedenen Elemente für alle in Anhang I der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereiche im Bereich 
Lebensversicherung. 

C0300/R2500 Sonstige Aufwendun
gen 

Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen, die nicht unter die vor
genannten Aufwendungen fallen und nicht nach Geschäftsbereichen aufgeteilt 
werden. 
Nicht versicherungstechnische Aufwendungen wie Steuern, Zinsaufwendun
gen, Verluste aus Veräußerungen usw. sind hier nicht einzubeziehen. 

C0300/R2600 Gesamtaufwendungen Betrag aller versicherungstechnischen Aufwendungen. 

C0210 bis 
C0280/R2700 

Gesamtbetrag Rück
käufe 

Gesamtbetrag der im Laufe des Jahres vorgenommenen Rückkäufe. 

Dieser Betrag wird auch unter „Aufwendungen für Versicherungsfälle“ (Ele
ment R1610) ausgewiesen. 

S.05.02 — Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. ►M2 Nicht ausgefüllt werden muss der Meldebogen, 
wenn die nachstehend genannten Schwellen für länderweise Angaben nicht an
wendbar sind, d. h. auf das Herkunftsland mindestens 90 % der gebuchten 
Bruttoprämien entfallen. ◄ 

Dieser Meldebogen ist aus Sicht der Rechnungslegung auszufüllen, d. h. gemäß 
den nationalen Rechnungslegungsvorschriften oder den IFRS, sofern diese als 
nationale Rechnungslegungsvorschriften anerkannt sind. Dieser Meldebogen be
zieht sich auf den Zeitraum vom Beginn des Berichtszeitraums bis zum Berichts
termin. Dabei verwenden die Unternehmen den Ansatz und die Bewertungs
grundlage aus dem veröffentlichten Abschluss; ein erneuter Ansatz oder eine 
erneute Bewertung ist nicht erforderlich ►M2 , außer für die Einstufung in 
Investmentverträge und Versicherungsverträge, soweit diese im Abschluss ent
halten ist. In diesem Meldebogen sind alle Versicherungsgeschäfte aufzunehmen, 
und zwar unabhängig von einer möglicherweise im Abschluss enthaltenen ab
weichenden Einstufung in Investmentverträge und Versicherungsverträge. ◄ 

Bei der Einstufung nach Ländern sind folgende Kriterien anzuwenden: 

— Die nach Ländern geordneten Angaben sind für das Herkunftsland und da
rüber hinaus entweder für die fünf Länder mit den höchsten gebuchten Brut
toprämien oder für so viele Länder zu übermitteln, dass mindestens 90 % der 
insgesamt gebuchten Bruttoprämien erfasst werden. 

— Für das Direktversicherungsgeschäft der gemäß Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereiche „Krankheitskosten“, 
„Einkommensersatz“, „Arbeitsunfall“, „Feuer und andere Sachschäden“ sowie 
„Kredite und Kautionen“ sind die Angaben dem Land zuzuordnen, in dem 
das Risiko im Sinne von Artikel 13 Absatz 13 der Richtlinie 2009/138/EG 
belegen ist. 

— Für das Direktversicherungsgeschäft aller anderen in Anhang I der Delegier
ten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereiche sind die Anga
ben dem Land des Vertragsabschlusses zuzuordnen. 
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— Für das proportionale und nichtproportionale Rückversicherungsgeschäft sind 
die Angaben dem Belegenheitsstaat des Zedenten zuzuordnen. 

Für die Zwecke dieses Meldebogens bezeichnet der Ausdruck „Land des Ver
tragsabschlusses“: 

a. das Land, in dem das Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat (Herkunfts
land), sofern das Versicherungsprodukt nicht durch eine Zweigniederlassung 
oder im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit verkauft wurde; 

b. das Land, in dem sich die Zweigniederlassung befindet (Aufnahmeland), wenn 
das Versicherungsprodukt durch eine Zweigniederlassung verkauft wurde; 

c. das Land, in dem die Dienstleistungsfreiheit angezeigt wurde (Aufnahmeland), 
wenn das Versicherungsprodukt im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ver
kauft wurde. 

d. Bei Inanspruchnahme eines Vermittlers und in allen sonstigen Situationen 
erfolgt die Einstufung unter a), b) oder c) in Abhängigkeit vom Verkäufer 
des Versicherungsprodukts. 

ELEMENT HINWEISE 

Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

C0020 bis 
C0060/R0010 

Fünf wichtigste Länder 
(nach gebuchten Brutto
prämien) — Nicht
lebensversicherungsver
pflichtungen 

Anzugeben ist der Code nach ISO 3166–1 Alpha–2 der gemeldeten Län
der für die Nichtlebensversicherungsverpflichtungen. 

C0080 bis 
C0140/R0110 

Gebuchte Prämien — 
brutto — Direktversiche
rungsgeschäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig geworde
nen Beiträge aus dem Direktversicherungsgeschäft, unabhängig davon, ob 
sich diese Beiträge ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichts
zeitraum ◄ beziehen. 

C0080 bis 
C0140/R0120 

Gebuchte Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernommenes 
proportionales Geschäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig geworde
nen Beiträge aus dem in Rückdeckung übernommenen proportionalen 
Versicherungsgeschäft, unabhängig davon, ob sich diese Beiträge ganz 
oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0080 bis 
C0140/R0130 

Gebuchte Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernommenes 
nichtproportionales Ge
schäft 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig geworde
nen Beiträge aus dem in Rückdeckung übernommenen nichtproportionalen 
Versicherungsgeschäft, unabhängig davon, ob sich diese Beiträge ganz 
oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ beziehen. 

C0080 bis 
C0140/R0140 

Gebuchte Prämien — 
Anteil der Rückversiche
rer 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge an Rückver
sicherer abgegebenen Beträge, unabhängig davon, ob sich diese Beträge 
ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ 
beziehen. 

C0080 bis 
C0140/R0200 

Gebuchte Prämien — 
netto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Nettobeiträge“ stellen die Summe aus dem 
Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen 
Geschäft dar, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abge
gebenen Betrag. 

C0080 bis 
C0140/R0210 

Verdiente Prämien — 
brutto — Direktversiche
rungsgeschäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge für das Direktversicherungs
geschäft. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0080 bis 
C0140/R0220 

Verdiente Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernommenes 
proportionales Geschäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge für das in Rückdeckung übernom
mene proportionale Versicherungsgeschäft. 

C0080 bis 
C0140/R0230 

Verdiente Prämien — 
brutto — in Rück
deckung übernommenes 
nichtproportionales Ge
schäft 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge für das in Rückdeckung übernom
mene nichtproportionale Versicherungsgeschäft. 

C0080 bis 
C0140/R0240 

Verdiente Prämien — 
Anteil der Rückversiche
rer 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe des Anteils der Rückversicherer an den „gebuchten 
Bruttobeiträgen“ abzüglich der Veränderung des Anteils der Rückversiche
rer an den Beitragsüberträgen. 

C0080 bis 
C0140/R0300 

Verdiente Prämien — 
netto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge bezogen auf die Summe des Direkt
versicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Ge
schäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebe
nen Betrag. 

C0080 bis 
C0140/R0310 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — brutto 
— Direktversicherungs
geschäft 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Ver
sicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstel
lung für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im 
Zusammenhang mit Versicherungsverträgen aus dem Direktversicherungs
geschäft. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0080 bis 
C0140/R0320 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — brutto 
— in Rückdeckung 
übernommenes propor
tionales Geschäft 

Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum gemäß Richt
linie 91/674/EWG, sofern anwendbar: 
Summe der für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der 
Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ im Zusammenhang mit Versicherungsverträ
gen aus dem in Rückdeckung übernommenen proportionalen Versiche
rungsgeschäft. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0080 bis 
C0140/R0330 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — brutto 
— in Rückdeckung 
übernommenes nichtpro
portionales Geschäft 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Ver
sicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstel
lung für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im 
Zusammenhang mit Versicherungsverträgen aus dem in Rückdeckung 
übernommenen nichtproportionalen Versicherungsgeschäft. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0080 bis 
C0140/R0340 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — Anteil 
der Rückversicherer 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Anteil der Rückver
sicherer an der Summe der Zahlungen für Versicherungsfälle und der 
Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 
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C0080 bis 
C0140/R0400 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — netto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Aufwendungen für 
Versicherungsfälle sind die Summe der für Versicherungsfälle geleisteten 
Zahlungen und der Veränderung der Rückstellungen für Versicherungs
fälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄, bezogen auf die Summe 
des Direktversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen 
Geschäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abge
gebenen Betrag. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0080 bis 
C0140/R0410 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — brutto 
— Direktversicherungs
geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen für das Brutto-Direktversiche
rungsgeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0080 bis 
C0140/R0420 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — brutto 
— in Rückdeckung 
übernommenes propor
tionales Geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen für das in Rückdeckung über
nommene proportionale Bruttogeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0080 bis 
C0140/R0430 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — brutto 
— in Rückdeckung 
übernommenes nichtpro
portionales Geschäft 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen für das in Rückdeckung über
nommene nichtproportionale Bruttogeschäft. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0080 bis 
C0140/R0440 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — Anteil 
der Rückversicherer 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen für die an Rückversicherungs
unternehmen abgegebenen Beträge. 
►M2 Ist die Veränderung negativ, ist hier ein positiver Wert auszuwei
sen, ist die Veränderung positiv, ist hier ein negativer Wert auszuwei
sen. ◄ 

C0080 bis 
C0140/R0500 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — netto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Der Nettobetrag der Ver
änderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen ergibt sich 
aus der Summe des Direktversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung 
übernommenen Geschäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunter
nehmen abgegebenen Betrag. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0080 bis 
C0140/R0550 

Angefallene Aufwendun
gen 

Alle periodengerecht zugeordneten versicherungstechnischen Aufwendun
gen des Unternehmens im Berichtszeitraum. 

C0140/R1200 Sonstige Aufwendungen Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen, die nicht unter die vor
genannten Aufwendungen fallen und nicht nach Geschäftsbereichen auf
geteilt werden. 

Nicht versicherungstechnische Aufwendungen wie Steuern, Zinsaufwen
dungen, Verluste aus Veräußerungen usw. sind hier nicht einzubeziehen. 

C0140/R1300 Gesamtaufwendungen Betrag aller versicherungstechnischen Aufwendungen für die auf diesem 
Meldebogen erfassten Länder. 
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Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

C0160 bis 
C0200/R1400 

Fünf wichtigste Länder 
(nach gebuchten Brutto
prämien) — Lebensver
sicherungsverpflichtun
gen 

Anzugeben ist der Code nach ISO 3166–1 Alpha–2 der gemeldeten Län
der für die Lebensversicherungsverpflichtungen. 

C0220 bis 
C0280/R1410 

Gebuchte Prämien — 
brutto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge fällig geworde
nen Beiträge aus dem Bruttogeschäft, unabhängig davon, ob sich diese 
Beiträge ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ 
beziehen. 

C0220 bis 
C0280/R1420 

Gebuchte Prämien — 
Anteil der Rückversiche
rer 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Bruttobeiträge“ umfassen alle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄ für die Versicherungsverträge an Rückver
sicherer abgegebenen Beträge, unabhängig davon, ob sich diese Beträge 
ganz oder teilweise auf einen späteren ►M2 Berichtszeitraum ◄ 
beziehen. 

C0220 bis 
C0280/R1500 

Gebuchte Prämien — 
netto 

Definition für gebuchte Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Die „gebuchten Nettobeiträge“ stellen die Summe aus dem 
Direktversicherungsgeschäft und dem in Rückdeckung übernommenen 
Geschäft dar, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abge
gebenen Betrag. 

C0220 bis 
C0280/R1510 

Verdiente Prämien — 
brutto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge für das Direktversicherungsgeschäft 
und das in Rückdeckung übernommene Geschäft (brutto). 

C0220 bis 
C0280/R1520 

Verdiente Prämien — 
Anteil der Rückversiche
rer 

Definition für verdiente Prämien aus Richtlinie 91/674/EWG, sofern an
wendbar: Anteil der Rückversicherer an den „gebuchten Bruttobeiträgen“ 
abzüglich der Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bei
tragsüberträgen. 

C0220 bis 
C0280/R1600 

Verdiente Prämien — 
netto 

Definition für verdiente Prämien gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern 
anwendbar: Summe der „gebuchten Bruttobeiträge“ abzüglich der Ver
änderung der Brutto-Beitragsüberträge bezogen auf die Summe des Direkt
versicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Ge
schäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebe
nen Betrag. 

C0220 bis 
C0280/R1610 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — brutto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Summe der für Ver
sicherungsfälle geleisteten Zahlungen und der Veränderung der Rückstel
lung für Versicherungsfälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄ im 
Zusammenhang mit Versicherungsverträgen aus dem Direktversicherungs
geschäft und dem in Rückdeckung übernommenen Geschäft (brutto). 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0220 bis 
C0280/R1620 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — Anteil 
der Rückversicherer 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Anteil der Rückver
sicherer an der Summe der für Versicherungsfälle geleisteten Zahlungen 
und der Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle während des 
►M2 Berichtszeitraums ◄. 

Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 
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C0220 bis 
C0280/R1700 

Aufwendungen für Ver
sicherungsfälle — netto 

Definition für Aufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtszeitraum 
gemäß Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Aufwendungen für 
Versicherungsfälle sind die Summe der für Versicherungsfälle geleisteten 
Zahlungen und der Veränderung der Rückstellungen für Versicherungs
fälle während des ►M2 Berichtszeitraums ◄, bezogen auf die Summe 
des Direktversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen 
Geschäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abge
gebenen Betrag. 
Davon ausgenommen sind Schadensregulierungsaufwendungen und die 
Bewegung der Rückstellungen für Schadensregulierungsaufwendungen. 

C0220 bis 
C0280/R1710 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — brutto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen für Versicherungsverträge aus 
dem Direktversicherungsgeschäft und dem Rückversicherungsgeschäft 
(brutto). 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0220 bis 
C0280/R1720 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — Anteil 
der Rückversicherer 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Anteil der Rückversicherer 
an der Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen. 
►M2 Ist die Veränderung negativ, ist hier ein positiver Wert auszuwei
sen, ist die Veränderung positiv, ist hier ein negativer Wert auszuwei
sen. ◄ 

C0220 bis 
C0280/R1800 

Veränderung sonstiger 
versicherungstechnischer 
Rückstellungen — netto 

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen im Sinne 
der Richtlinie 91/674/EWG, sofern anwendbar: Veränderungen sonstiger 
versicherungstechnischer Rückstellungen bezogen auf die Summe des Di
rektversicherungsgeschäfts und des in Rückdeckung übernommenen Ge
schäfts, vermindert um den an Rückversicherungsunternehmen abgegebe
nen Betrag. 
►M2 Ist die Veränderung negativ (Verringerung der sonstigen versiche
rungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Gewinn führt), ist hier ein 
positiver Wert auszuweisen, ist die Veränderung positiv (Erhöhung der 
sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen, die zu einem Verlust 
führt), ist hier ein negativer Wert auszuweisen. ◄ 

C0220 bis 
C0280/R1900 

Angefallene Aufwendun
gen 

Alle periodengerecht zugeordneten versicherungstechnischen Aufwendun
gen des Unternehmens im Berichtszeitraum. 

C0280/R2500 Sonstige Aufwendungen Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen, die nicht unter die vor
genannten Aufwendungen fallen und nicht nach Geschäftsbereichen auf
geteilt werden. 
Nicht versicherungstechnische Aufwendungen wie Steuern, Zinsaufwen
dungen, Verluste aus Veräußerungen usw. sind hier nicht einzubeziehen. 

C0280/R2600 Gesamtaufwendungen Betrag aller versicherungstechnischen Aufwendungen für die auf diesem 
Meldebogen erfassten Länder. 
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